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Zunächst verbringen wir drei Tage auf dem Maddalena-archipel. Kleinen inseln vor großen inseln ist stets ein Zauber eigen, Maddale-

na besitzt mit seinem nationalpark auf der Isola di Caprera zudem ein besonderes Juwel. danach geht es an die westküste Sardiniens 

zwischen dem schönen Städtchen Bosa im norden und der Sinis-halbinsel im Süden, wo sich eine mächtige, herbwilde und in be-

trächtlichen Teilen unberührte Küstenlandschaft erhalten hat. wir wohnen an einem traumhaften Platz direkt über dem Meer mit 

atemberaubender Sicht. unsere Touren führen entlang der Küstenlinien und ins Binnenland, bis auf zwei Tage immer wieder mit dem 

Blick auf das Meer und oft in außergewöhnliche wälder. Kulturelle Höhepunkte warten überall auf uns: Plätze der nuraghen, Zeug-

nisse frühchristlicher und pisanischer Kirchenbaukunst, die Besuche in den dörfern oder Städten. es sind die großartigen naturland-

schaften, die sehr verschieden zu denen Mitteleuropas sind und die uns den »Kleinen Kontinent« so attraktiv erscheinen lassen. Lite-

rarische Lesungen und informationen zur Geschichte und Kultur des Landes stehen auch in Sardinien auf dem Programm. die Küche 

wird abwechslungsreich und gut sein: im Panorama-restaurant des Hotels und an besonderen Orten der umgebung, wie in dem Pa-

lazzo in Santu lussurgiu oder bei der Fischer-Kooperative von Cabras.  

SA
r

d
in

ie
n

Leichte Wanderungen an der Küste und im Hügelland

deine reisen sprechen alle Sinne an. 
die ausgewählten wege

schärfen den 
Blick für das wesentliche. 

                                           
Martha K., riedenburg

Geheimnisvolles

SaRDINIEN

anreise                                        Do, 28.04. 
Sie treffen bis nachmittags am Flughafen 
in olbia ein (bitte klären Sie ihre reisever-
bindungen mit uns ab). der Bus steht bereit 
und bringt uns zum Hafen von Palau. wir 
trinken einen Caffè, setzen mit der Fähre 
auf die Isola la Maddalena über, bezie-
hen die Zimmer und lassen den Tag beim 
Abendessen ausklingen. 

halbwilde insel            Fr, 29.04./Sa, 30.04. 
Vormittags geht es mit dem öffentlichen 
Bus über den damm von Maddalena nach 
Caprera – auf die nationalparkinsel. Mac-
chia, Felsfiguren und Meer umgeben uns 
auf den rundwanderungen durch die viel-
gestaltige und faszinierende Landschaft 
in frischer Frühlingsblüte. in versteckten 
Buchten machen wir Brotzeit, lauschen 
Meer und wind und können baden, wenn 
das wetter gut ist. Jeweils nachmittags 
haben wir noch Zeit für einen Bummel im 
kleinen Centro Storico von Maddalena. 
Gehzeit (jew.) 5  h / 3,5 St. / Auf und ab 300 m
Abendessen im benachbarten Hotel-Restau-
rant und in Restaurants im Ort (an allen drei 
Abenden auf Maddalena).

granitküste und Mondtal     So, 01.05. 
nach dem Frühstück steigen wir wieder 
auf das Schiff und fahren vom inselchen 
zurück auf die insel. der Capo testa ist 
nicht weit von Palau entfernt. wir blicken 
über die granitene Steinwelt nach Korsika 
(siehe Bild oben) und spazieren durch die 
Felsen. Kaum drei Tage 
sind wir in Sar-
dinien und ein 
landschaft-
licher Höhe-
punkt folgt 
dem anderen. 
wird das so 
weitergehen? 
Gemach, nun 
lockt die 
westküste 
und unser 
schönes 
Hotel auf 
dem Hochufer über dem Städtchen 
S. Caterina di Pittinuri. den Abstecher zur 
Kirche Santissima trinità di Saccargia, 
einem Glanzpunkt pisanischer Kirchenar-
chitektur, versagen wir uns jedoch nicht.  

am großen kap                                Mo, 02.05.
die Halbinsel Sinis ist ein Schwemmland 
mit Lagunen und Seen. Mit ihren weiten 
dünen, weißen Sandstränden, windumtos-
ten Landzungen und variierenden Küsten-
linien gehört sie zu den reizvollsten Gebie-
ten Sardiniens. unsere wanderung am 
Capo Mannu führt ständig am Meer ent-

lang, Abbruch-
küste und flache 
Strände lösen 
einander ab. Am 
Sarazenenturm 
und am Leucht-
turm hören und 
sehen wir die 
mächtige Bran-
dung des Meeres 
und schauen bis  
Bosa und Alghe-
ro. Ob wir in der 
Lagune Flamingos 
entdecken? Am 

nachmittag öffnet das kleine, aber anre-
gende archäologische Museum in Cabras 
für uns seine Pforten, bevor wir in einem 
restaurant vor Ort einkehren. 
Gehzeit 3 h / 2 St. / Abendessen in Cabras

Der 
Norden 

imposant,
abgelegen der 

Westen

„
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Leichte Wanderungen an der Küste und im Hügelland

   

    

  

    

     

reiSeTerMin
  do., 28.04. – So., 08.05.2022 

 11 reisetage  10 Übernachtungen

unTerKunFT
das Hotel Villa del Parco auf Madda-

lena liegt etwa 1 km außerhalb des 

Ortszentrums und bietet angeneh-

men Komfort in ruhiger Lage (3 näch-

te). in S. Caterina di Pittinuri ein Ho-

tel, dessen Lage – auf einem Felsen 

direkt über dem Meer – betört. es ver-

fügt über einen Swimming Pool, die 

Zimmer haben Meerblick und einen 

(kleinen) Balkon (6 nächte). das Hotel 

in Olbia liegt in der Altstadt und bie-

tet angenehmen Komfort in drei be-

nachbarten Häusern (1 nacht).

AnreiSe
Olbia ist von deutschland aus mit 

Flugzeug oder Zug und Schiff zu errei-

chen. wir vermitteln oder buchen 

Flugzeug, Bahn, Schiff oder Mietwa-

gen für Sie oder empfehlen ihnen von 

uns ausgesuchte Quartiere, wenn Sie 

die reise vorher oder nachher indivi-

duell verlängern möchten.

wiCHTiGe inFOrMATiOn  
die beiden wanderungen auf Caprera 

haben ein etwas schwereres Anforde-

rungsprofil als die restlichen. 

unter geiern                                   Di, 03.05. 
wir entdeckten diese wanderung durch 
einen Fingerzeig. dies sei sein Land (»Il 
mio territorio«) sagte der Mann im Gelän-
deauto, als er mitten auf der Landstraße 
stehen blieb, mit seinem Arm weit aushol-
te und uns die Gegend beschrieb. es war 
kurz vor Bosa und wir erfuhren, dass über 
die weiten wiesen grifoni (Gänsegeier) 
flögen. die Gegend hielt, was er versprach, 
und wir wollen auch diese entdeckung mit 
ihnen teilen. um den Monte Mannu brei-
tet sich eine bukolische Landschaft aus. 
das Meer unter uns ist weit bis zum Ho-
rizont und vielleicht haben wir Glück und 
die großen Vögel schweben über uns. Am 
nachmittag bleibt Zeit für das Städtchen 
bosa, das inmitten fruchtbarer naturland-
schaft liegt. wiesengrün und Blattsilber 

der Olivenhaine spielen mit den Farben 
des alten Gesteins, erdtöne leuchten im 
Sonnenlicht, wind zaust und formt die 
Landschaft. Bunt ziehen sich die alten 
Häuser hinauf zu den Mauern des Kastells, 
der Blick von der Promenade trifft auf die 
alten Gerberhäuser. 
Gehzeit 4,5 h / 2 St. / Auf und Ab 250 m /
Abendessen im Agriturismo bei Cuglieri.

Der »Ätna«  
Sardiniens                  Mi, 04.05. 
wir wandern auf 
dem Höhenrücken 
des Vulkanmassivs 
Montiferru, durch 
Steineichenwäl-
der und wiesen 
und zurück zum 
nuraghe ruiu. im 
Anschluss an unse-
re Tour besuchen 
wir bonarcado, ein 
dorf am Osthang 
des Montiferru, 
mit zwei bedeu-
tenden Kirchen. die Kirche S. Maria aus 
dunklem Basalt und Trachyt aus der toska-
nisch-lombardischen Zeit, die andere das 
winzige Heiligtum der Madonna di Bona-
cattu, eine byzantinische Gründung.
Gehzeit 3,5 h / 2 St. / Auf u. Ab 150 m / 
Abendessen in Bonarcado.

Felsfiguren                                              do, 05.05. 
Zwei Hochebenen strecken sich östlich 
von Bosa aus: die altopiani di Campeda 
und abbasanta. der Marghine-Bergzug 
trennt beide: Granit, Basalt, Tuff, Vulkani-
te und Kalk greifen ineinander. Felsstruk-
turen aus Gneis erinnern an Skulpturen. 
wir finden einen weg durch den lichten 
Laubwald und gewinnen auf sanfte 
weise Höhe. Bis zur Punta Palai geht 
es durch eichen, Ahorne, Stechpalmen, 
Lorbeer, eiben und Orchideen. Überdeut-
lich färben die vielen Flechten die Äste 
grau, während das Moos die Stämme mit 
einem samtbraunen Pelz überzieht. der 
Marghine ist eine Feuchtigkeitsbarriere, 
so entstand eine Art »nebelwald«.  
Gehzeit 3  h / 2 St. / Auf 150 m
Abendessen im Hotel

nach arùtas                                  Fr, 06.05. 
Morgens besteht Gelegenheit zum ein-
kauf von Käse und sardischen Speziali-
täten in einer Käserei in Oristano, bevor 
es uns noch einmal zur Steilküste des 
Meeres zieht. unser weg führt uns unter-
halb von Putzu Idu nach Punta Is arùtas. 
Beeindruckende Panoramen und eine va-
riierende Küstenlandschaft verführen zum 
ständigen Schauen. der wind durchzaust 
das Haar, die Sonne lacht (fast immer) – 
der weg könnte ewig dauern! der Strand 
von Is arùtas ist berühmt für seinen reis-
kornsand und lädt zum Baden ein.  
Gehzeit 3 h /  2 St. / Ab 50 m 
Abendessen im Hotel

noch ein balkon                             Sa, 07.05. 
Bevor wir zurück zur nordküste fahren, 
besichtigen wir endlich Cuglieri. der Ort 
liegt am westhang des Montiferru und je-
den Tag schon blickten wir auf die weiße 
wallfahrts- kirche, 

die über 
den dä-
chern in 
die Land-
schaft 
leuchtet. 
danach 
geht es 
nach Ol-
bia, wo 
Zeit für 
einen Alt-
stadtspa-
ziergang 

und zum Ausklingen ist. 
Abendessen u. Übern. in der Altstadt v. Olbia.

abreise                                          So, 08.05. 
ihren Abflugplänen entsprechend bringt 
Sie ein Transferservice zum Flughafen/ 
Hafen (Fahrzeit ca. 10 Min.). reisen Sie 
erst später am Tag ab, können Sie ihr Ge-
päck tagsüber im Hotel deponieren.

* einzelzimmeraufpreis 290 €. 

im reisepreis enthalten: 10 Übernach-

tungen in 3- (Fr bis So, Sa/So) und 

4-Sterne-Hotels (So bis Sa), Frühstück 

und 10 Abendmenüs, alle Transfers mit 

Bus und Schiff auf Sardinien im rah-

men des Programms, eintrittsgelder, 

Steuern, reisepreissicherungsschein. 

der reisepreis gilt ab/bis Olbia.

Mehr informationen unter:

www.erdeundwind.de/reisen/sardinien/

reiSePreiS 
p.P. / dZ € 1.480,-* 

Schwierigkeitsgrad 
min. 2 / max 3,5 

SArdinien

Bosa

Olbia

S. Caterina 
di Pittinuri

Oristano

Cagliari

Palau
Maddalena

Capo Testa

Sinis

Viel erzählt man auf 
Sardinien über die 

Steine
Giulio Angioni

Von oben und nach rechts:  
Nordküste/Capo Testa, Bue Rosso (Rotes Rind), 
Steineichen im Binnenland, Ss. Trinità di Saccar-
gia, S. Caterina di Pittinuri (Blick aus dem Hotel)
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nallgemeine Reiseinformationen

Selbstverständnis 
unsere Studienreisen sind Angebote eines 
ökologisch orientierten und die kulturellen 
Gegebenheiten respektierenden reisever-
anstalters. informationen über Kultur, na-
tur und umwelt in den Zielgebieten sind 
feste Programmbestandteile. Sie sollten al-
so mehr als »nur« wandern wollen. wir bit-
ten Sie, auf Produkte in einwegverpa-
ckungen wann immer es möglich ist zu 
verzichten, Abfall (dazu gehören auch Le-
bensmittelreste) nicht wild zu »entsorgen«, 
sondern mit zurück zu nehmen und sich an 
das wegegebot in den Schutzgebieten zu 
halten. (Motto: Hinterlasse nichts als deine 
Fußabdrücke, nimm nichts mit außer dei-
nen Eindrücken). wir weisen darauf hin, 
dass während der Busfahrten und aufgrund 
der jeweiligen Landesgesetze in den Gas-
tronomiebetrieben aller unserer reiseziele 
das rauchen nicht gestattet ist. Bei Aus-
landsreisen gilt: wir werden Gäste in einem 
anderen Land sein, die sich den dortigen 
Gebräuchen anpassen. die einheimischen 
Gesetze, Sitten und kulturellen eigenarten 
wollen von uns respektiert werden und wir 
sehen davon ab, (ökologisches oder kultu-
relles) Know-how deutscher Provenienz zu 
exportieren. danke für ihr Verständnis und 
ihre Mitwirkung.  
 
informationsmappe 
etwa drei wochen vor jeder reise erhalten 
Sie von uns eine ausführliche informations-
mappe mit aktuellen inhaltlichen und orga-
nisatorischen details ihrer reise und Vor-
schläge zur Ausrüstung. 
 
teilnehmerzahl  
in der regel zwischen 15 und 25.   
 
anmeldeschluss 
ist, wenn die reise ausgebucht ist. Manch-
mal werden bei bereits ausgebuchten rei-
sen wegen rücktritten kurz vor reisebeginn 
noch Plätze frei. Sie erleichtern uns die Or-
ganisation erheblich, wenn Sie sich frühzei-
tig anmelden. Beachten Sie auch unseren 
Frühbuchungsrabatt (s. u.). 
 
reisepreise 
nicht eingeschlossen sind grundsätzlich: 

• Die nicht im Programm angegebenen 
Mahlzeiten, insbesondere die Brotzeiten im 
rahmen der wanderungen

• die Getränke tagsüber als auch abends 

• die individuellen Trinkgelder in den Ho-
tels, restaurants und bei Führungen

• die Anreise zu den Abfahrtsorten am Rei-
sebeginn und die Abreise von den Ankunfts-
orten am reiseende 

• Unfall-, Haftpflicht-, Kranken-, Reiserück-
trittskostenversicherung

• sonstige persönliche Ausgaben 

• Eintrittsgelder zu Sonderveranstaltungen, 
die nicht im Programm aufgeführt sind 
(z. B.: außerplanmäßiger Museumsbesuch 
bei schlechtem wetter). 
 

versicherungen 
wir empfehlen dringend den Abschluss ei-
ner reiserücktrittskostenversicherung. 

 
preisermäßigungen  
1. Treuerabatt*: die Anzahl unserer Stamm-
gäste ist hoch. wir wollen diese Treue be-
lohnen: Sie erhalten ab der 3. reise, die Sie 
bei erde und wind buchen, 3 % rabatt auf 
den reisepreis. Ab der 5. reise sind es 5 %, 
für die 10. reise erhalten Sie einmalig 50 % 
rabatt, für die 20. reise sind es einmalig 20 
%. Ausgenommen von der Zählung sind rei-
sen, bei denen erde und wind nicht Haupt-
veranstalter ist oder Angebote, die zu einem 
ermäßigten Sonderpreis gebucht wurden. 
Bitte teilen Sie uns zur Berechnung des ra-
batts die Anzahl ihrer bisher gebuchten rei-
sen auf dem Anmeldeformular mit.

2. Frühbuchungsrabatt*: Auf alle Buchun-
gen, die bis vier Monate vor reisebeginn bei 
uns eingehen, erhalten Sie 2 % rabatt*. 

*die rabatte 1 und 2 sind nicht addierbar.
die rabatte können nur auf den Grundpreis 
und nicht auf Zuschläge gewährt werden. 
 
programmablauf und vorbehalt 
Alle reiseinhalte sind entsprechend der Be-
schreibung organisiert und bestellt. den-
noch kann es zur Änderung von Programm-
inhalten kommen, wenn z. B. Gasthäuser 
ihre ruhetage geändert haben oder sich 
wg. klimatischer Bedingungen, sonstiger 
höherer Gewalt oder Behördenwillkür Ver-
änderungen bei wanderrouten oder Besich-
tigungen ergeben müssen. Für alle Fälle 
gilt, dass wir ihnen gleichwertigen ersatz 
bieten. ihr einverständnis zur umplanung 
setzen wir hiermit voraus. 
 
reisebeginn und reiseende 
Offizieller reisebeginn ist mit dem ersten 
einstieg oder der Gepäckübernahme in das 
offizielle Transportfahrzeug (i. d. regel ein 
Omnibus) oder das Gruppenhotel der reise 
von erde und wind am ersten reisetag am 
jeweiligen Ankunftsort, offizielles reiseen-
de mit dem letzten Ausstieg aus dem Trans-
portfahrzeug von erde und wind  am jewei-
ligen Abreiseort definiert.

 
kondition und physische voraussetzungen 
die physischen Anforderungen an die Teil-
nehmerinnen bei erde und wind-wander-
studienreisen sind so definiert, dass die ein-
zelnen Touren normalerweise ohne beson- 
dere Trittsicherheit, besondere Schwindel-
freiheit und besondere Konditionsstärke zu 
gehen sind. Bergsteigerische Leistungen 
müssen grundsätzlich nicht erbracht wer-
den. dies bedeutet, dass ausgesetzte Pfade 
oder Klettersteige oder Tourenabschnitte, 
bei denen ein Vorwärtskommen nur mit 
dem zusätzlichen einsatz der Hände mög-
lich ist, von erde und wind-Gruppen in aller 
regel nicht benutzt werden. Allerdings ist 
die Beschaffenheit von wegen oder wege-
abschnitten bisweilen schlecht oder sie 
sind manchmal nicht (mehr) vorhanden. 
deswegen erwarten wir von den Teilneh-

merinnen die Bereitschaft, auch in wege-
loser Landschaft zu wandern. in ihrem und 
unserem Sinn sollte die Beschaffenheit der 
Ausrüstung den empfehlungen des jewei-
ligen reiseprogramms entsprechen. 

 
ausweispapiere 
Für die Grenzübertritte nach italien, Öster-
reich und Spanien ist ein Personalausweis 
nötig (bitte Gültigkeitszeitraum prüfen). 
 
anforderungsprofile 
1 Stiefel: Kleine wanderungen mit mittleren 
Gehzeiten* von 2 bis 3 Stunden. Geringe Hö-
henunterschiede bis 200 m bei Aufstiegen. 

2 Stiefel: Gehzeiten von 3 bis 4 Stunden und 
Höhenunterschiede bis 400 m bei Aufstie-
gen. Geeignet für alle Teil nehmerinnen mit 
normaler Kondition.

3 Stiefel: Mittlere Gehzeiten von 4 bis 5 
Stunden mit Höhenunterschieden bis 700 m 
bei Aufstiegen. Mit einer normalen Konditi-
on und einer gewissen wandererfahrung** 
problemlos zu bewältigen.

4 Stiefel: Mittlere Gehzeiten von mehr als 5 
Stunden und/oder Höhenunterschiede von 
mehr als 700 m bei Aufstiegen. Sie sollten 
über eine gute Kondition und eine entspre-
chende wandererfahrung*** verfügen.

* Mit Gehzeiten sind, wie der name es sagt, 
i. d. r. die Gehzeiten, manchmal aber auch 
die Gesamtdauer der wanderung ein-
schließlich der Pausen gemeint. wande-
rungen, wandertouren oder Gruppendyna-
miken lassen sich nicht standardisieren. So 
oder so sind uns Hektik und eile fremd, sind 
wir jeglicher Gipfelstürmerei Feind, gehen 
wir, um zu genießen. wir haben Zeit.

** »Gewisse wandererfahrung« bedeutet, 
dass Sie aufgrund ähnlicher Leistungen ein-
schätzen können, was Sie erwartet.

*** »entsprechende wandererfahrung« be-
deutet, dass Sie entsprechende Leistungs-
anforderungen bereits erfüllt haben und 
einschätzen können, was Sie erwartet.

 
urhebervermerk 
Texte, illustrationen und Fotos: Herbert  
Grabe 
Konzept:  Janda & roscher, Gestaltung  
Herbert Grabe.  

rechtliche hinweise 
der name Erde und WInd® ist ein geschütz-
tes Markenzeichen. die Veröffentlichungen 
und reiseprogramme von erde und wind/
Herbert Grabe sind in all ihren Teilen urhe-
berrechtlich geschützt. Jede datennutzung 
oder wiedergabe ist nur mit dem schrift-
lichen einverständnis von Herbert Grabe 
gestattet.

Großer dank an Angela natale, Giuliano  
di Menna, Karin Grabe, renate del Barba-
Göttling.



reiseanmeldung 2022
bitte senden Sie die ausgefüllte und unterschriebene 
reiseanmeldung per Fax oder per post an:

erde und Wind · reisen und Wandern mit allen Sinnen
Bayerwaldstr. 33, 93093 donaustauf, Fax 0 94 03 96 92 55

bankverbindung:
GLS Bank Bochum
BLZ 430 609 67
Konto-nr. 8203 997900

erde und Wind

reiseveranstalter: erde und wind · reisen und wandern mit 
allen Sinnen · inhaber: Herbert Grabe

M
reiseziel oder reisetitel

Termin 

name(n)

                                  (=             Person/en)  
Vorname(n)                
 

Straße, Hausnummer
  

PLZ, Ort
 
 
Telefon tagsüber

                     
Telefon abends (bei variierender Erreichbarkeit)  

Fax  (wenn vorhanden)                                            

e-Mail                         Geburtsdatum  
                                        

            ich/wir möchte/n ein doppelzimmer (ehebett).

             oder

            ich/wir möchte/n ein Zweibettzimmer (Getrennte Betten).
           

            ich möchte ein einzelzimmer (Aufpreis). 

  

            ich möchte vegetarisch essen (gilt für alle Mahlzeiten).

ich esse kein/e/n

             Schicken Sie mir unverbindlich unterlagen zum Abschluss
            einer reiserücktrittskosten-Versicherung zu.

            Schicken Sie mir unverbindlich unterlagen zum Abschluss
            einer reise-Krankenversicherung oder eines weitergehenden
            reiseversicherungsschutzes zu.

ich habe folgenden Zusatzwunsch / ich will ihnen mitteilen, dass
(Bitte lassen Sie es uns wissen, wenn bei Ihnen gesundheitliche oder körperliche  
Beeinträchtigungen vorliegen.)

Bitte nachfolgend angeben, soweit bekannt: 

Extremadura-Reise: ich/ wir komme/n am  ______________________
um  uhr am Flughafen Madrid an.

Sardinien-Reise: ich/ wir komme/n am  ________________________
um  uhr am Hafen/Flughafen Olbia an.

Abruzzen-Reise: ich/wir steigen in den Bus: 
in regensburg                    in München

ich/wir möchte/n die reise gerne verlängern: 

Vorher               nachher                Machen Sie mir/uns Vorschläge.

ich bin damit einverstanden, dass mein Wohnort in der Teilnahme-
liste veröffentlicht und an die reiseteilnehmer/innen verteilt wird  
ja             nein

die Allgemeinen reisebedingungen und Allgemeinen informatio-
nen der Studienreise von erde und wind · Herbert Grabe sind mir 
(uns) bekannt und werden als Vertragsbestandteil anerkannt. 
Mit meiner (unserer) unterschrift erkläre(n) ich (wir) mein (unser) 
einverständnis mit dieser Vereinbarung. ich (wir) erkläre(n) aus-
drücklich, auch für die erfüllung der Verpflichtung der auf diesem 
Formular mitangemeldeten Teilnehmer/innen einzustehen.

hinweis
diese Buchung wird von erde und wind schriftlich bestätigt. 
damit kommt der reisevertrag zustande. 
Mit der Bestätigung erhalten Sie einen Sicherungsschein der 
insolvenzversicherung des reiseveranstalters (= Kundengeldabsi-
cherung) und tätigen die Anzahlung. der restbetrag wird ihnen 
2 Monate vor reisebeginn in rechnung gestellt und ist spätestens 
3 wochen vor reise fällig und zu leisten (Zahlungseingang). 

x
Ort, datum    

x
unterschrift/en reiseteilnehmer/innen  

Ort, datum    

unterschrift reiseveranstalter

Wichtig für Sie
Betrifft Treuerabatt: dies ist meine_______reise mit erde und wind.

Wichtig für uns
ich habe von erde und Wind erfahren durch: 

Bekannte                 Sonstige Quellen  ____________________________

    Unter  www.erdeundwind.de/buchung/ können Sie ganz einfach buchen!
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allgEMEINE REISEBEDINguNgEN 

erde und wind® — reisen und wandern mit allen Sin-
nen (»erde und wind«) veranstaltet Pauschalreisen i. S. 
d. § 651a BGB auf Basis der nachfolgenden Allgemeinen 
reisebedingungen, die zwischen erde und wind als rei-
severanstalter und dem/der reisenden (»Kunden/Kun-
din«) gelten:

1.  abschluss des Reisevertrages
1.1  Mit der Anmeldung bietet der Kunde/die Kundin 
dem reiseveranstalter erde und wind den Abschluss 
eines reisevertrages auf der Grundlage der reiseaus-
schreibung und dieser Allgemeinen reisebedingungen 
verbindlich an. die Anmeldung kann mündlich, schrift-
lich, telefonisch, per Telefax oder auf elektronischem 
weg (e-Mail) erfolgen. die Anmeldung erfolgt durch 
den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mit auf-
geführten Teilnehmer/Teilnehmerinnen, für deren 
Vertragsverpflichtungen der Anmelder wie für seine 
eigenen Verpflichtungen haftet, sofern er diese Ver-
pflichtung durch ausdrückliche, gesonderte erklärung 
übernommen hat.
1.2  der reisevertrag kommt mit der Annahme der An-
meldung durch erde und wind zustande. erde und 
wind bestätigt dem Kunden/der Kundin den Vertrags-
abschluss mit der reisebestätigung auf einem dauer-
haften datenträger (z. B. per e-Mail, nur im Falle des Art. 
250 § 6 Abs. 1 S. 2 eGBGB in Papierform) und übersendet 
oder übergibt den Sicherungsschein als nachweis der 
bestehenden insolvenzversicherung.
1.3  weicht der inhalt der reisebestätigung vom inhalt 
der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot unter 
wahrung der vorvertraglichen unterrichtungspflichten 
von erde und wind vor, an das erde und wind für 10 Ta-
ge gebunden ist. innerhalb dieser Frist kann der Kunde/
die Kundin das neue Angebot durch ausdrückliche oder 
schlüssige erklärung (z. B. Leistung der Anzahlung) an-
nehmen und der reisevertrag kommt auf der Grundla-
ge und mit dem inhalt des neuen Angebots zustande.

2.  Bezahlung der Reise
nach erhalt der reisebestätigung und des Sicherungs-
scheines ist eine Anzahlung in Höhe von 20 Prozent des 
reisepreises fällig und zu zahlen. die Anzahlung wird 
auf den Gesamtreisepreis angerechnet. die restzah-
lung auf den reisepreis ist 21 Tage vor reiseantritt fäl-
lig und zu leisten, wenn feststeht, dass die reise durch-
geführt wird, insbesondere nicht mehr nach Ziffer 6.1 
abgesagt werden kann, und muss unaufgefordert bei 
erde und wind eingegangen sein. Maßgeblich für die 
rechtzeitigkeit der Zahlung ist deren Gutschrift bei er-
de und wind.

3.  leistungen
3.1  die vertraglich geschuldeten Leistungen ergeben 
sich aus der Leistungsbeschreibung von erde und wind 
in der zur betreffenden reise gehörigen konkreten rei-
seausschreibung in Verbindung mit der individuellen 
reisebestätigung, die den Vertragsschluss bestätigt. 
wird auf wunsch des Kunden/der Kundin ein individu-
eller reise- oder Aufenthaltsablauf zusammengestellt, 
so ergibt sich die Leistungsverpflichtung von erde und 
wind ausschließlich aus dem entsprechenden kon-
kreten Angebot an den Kunden/die Kundin in Verbin-
dung mit der jeweiligen Buchungsbestätigung.
3.2  Leistungsträger (z.B. Hotels, Fluggesellschaften) 
und reisevermittler (z.B. reisebüros) sind von HG nicht 
bevollmächtigt, Zusicherungen zu geben oder Verein-
barungen zu treffen, die über die reiseausschreibung 
oder die Buchungsbestätigung hinausgehen oder im 
widerspruch dazu stehen oder den bestätigten inhalt 
des reisevertrages abändern.

4.  Preis- und Vertragsänderungen nach Vertrags-
schluss, erhebliche Vertragsänderungen
4.1  erde und wind behält sich vor, den reisepreis nach 
Vertragsschluss einseitig zu erhöhen, wenn die erhö-
hung des reisepreises sich unmittelbar aus einer tat-
sächlich erst nach Vertragsschluss erfolgten und bei 
Abschluss des Vertrages nicht vorhersehbaren a) erhö-
hung des Preises für die Beförderung von Personen auf-
grund höherer Kosten für Treibstoff oder andere ener-
gieträger, b) einer erhöhung der Steuern und sonstigen 
Abgaben für vereinbarte reiseleistungen, wie Tou-
ristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren, oder 
c) einer Änderung der für die betreffende Pauschalrei-
se geltenden wechselkurse ergibt. der reisepreis wird 
in den genannten Fällen in dem umfang geändert, wie 
sich die erhöhung der in a) bis c) genannten Faktoren 
pro Person auf den reisepreis auswirkt. Sollte dies der 
Fall sein, wird erde und wind den Kunden/der Kundin 
umgehend auf einem dauerhaften datenträger (z. B. per 
e-Mail) klar und verständlich über die Preiserhöhung 
und deren Gründe unterrichten und hierbei die Berech-
nung der Preiserhöhung mitteilen. eine Preiserhöhung 
ist nur wirksam, wenn sie den hier genannten Anforde-
rungen entspricht und die unterrichtung des Kunden/
der Kundin nicht später als 20 Tage vor reisebeginn er-
folgt. eine Preiserhöhung, die ab dem 20. Tage vor dem 
vereinbarten Abreisetermin verlangt wird, ist unwirk-
sam. Auf die Verpflichtung von erde und wind zur Preis-
senkung nach 4.2 wird ausdrücklich hingewiesen.
4.2  da 4.1 die Möglichkeit einer erhöhung des reise-
preises vorsieht, kann der Kunde/die Kundin eine Sen-
kung des reisepreises verlangen, wenn und soweit 
sich die in 4.1 unter a) bis c) genannten Faktoren (Prei-
se, Abgaben oder wechselkurse) nach Vertragsschluss 
und vor reisebeginn geändert haben und dies zu nied-
rigeren Kosten für erde und wind führt. Hat der Kun-
de/die Kundin mehr als den hiernach geschuldeten 
Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag von erde und wind 
zu erstatten. erde und wind darf von dem zu erstatten-
den Mehrbetrag die ihr tatsächlich entstandenen Ver-
waltungsausgaben abziehen und hat dem Kunden/der 
Kundin auf dessen Verlangen nachzuweisen, in welcher 
Höhe Verwaltungsausgaben entstanden sind.
4.3  erde und wind behält sich vor, nach Vertragsschluss 
andere Vertragsbedingungen als den reisepreis ein-
seitig zu ändern, wenn die Änderungen unerheblich 
sind und nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt 
werden (z. B. bei Flugzeitenänderungen um bis zu 3 
Stunden, routenänderungen). erde und wind hat den 
Kunden/der Kundin hierüber auf einem dauerhaften 
datenträger (z. B. per e-Mail, SMS) klar, verständlich 
und in hervorgehobener weise über die Änderung zu 
unterrichten. die Änderung ist nur wirksam, wenn sie 
diesen Anforderungen entspricht und vor reisebeginn 

erklärt wird.
4.4  erhebliche Vertragsänderungen: Übersteigt die in 
4.1 vorbehaltene Preiserhöhung 8 % des reisepreises, 
kann erde und wind sie nicht einseitig vornehmen. er-
de und wind kann indes dem Kunden/der Kundin eine 
entsprechende Preiserhöhung anbieten und verlangen, 
dass er innerhalb einer von erde und wind bestimmten 
Frist, die angemessen sein muss, (1) das Angebot zur 
Preiserhöhung annimmt oder (2) seinen rücktritt vom 
Vertrag erklärt. das Angebot zu einer Preiserhöhung 
kann nicht später als 20 Tage vor reisebeginn unterbrei-
tet werden. Kann erde und wind die reise aus einem 
nach Vertragsschluss eingetretenen umstand nur un-
ter erheblicher Änderung einer der wesentlichen eigen-
schaften der reiseleistungen (Art. 250 § 3 nr. 1 eGBGB) 
oder nur unter Abweichung von besonderen Vorgaben 
des Kunden/der Kundin, die inhalt des Vertrages gewor-
den sind, verschaffen, so gilt Satz 2 dieser Ziffer 4.4 ent-
sprechend, d. h. erde und wind kann dem Kunden die 
entsprechende andere Vertragsänderung anbieten und 
verlangen, dass der Kunde/die Kundin innerhalb einer 
von erde und wind bestimmten Frist, die angemessen 
sein muss, (1) das Angebot zur Vertragsänderung an-
nimmt oder (2) seinen rücktritt vom Vertrag erklärt. 
das Angebot zu einer solchen sonstigen Vertragsände-
rung kann nicht nach reisebeginn unterbreitet werden.
4.5  erde und wind kann dem Kunden/die Kundin in sei-
nem Angebot zu einer Preiserhöhung oder sonstigen 
Vertragsänderung nach 4.4 wahlweise auch die Teilnah-
me an einer anderen Pauschalreise (ersatzreise) anbie-
ten, über die erde und wind den Kunden nach Art. 250 § 
10 eGBGB zu informieren hat.
4.6  nach dem Ablauf einer von erde und wind nach 4.4 
bestimmten Frist gilt das Angebot zur Preiserhöhung 
oder sonstigen Vertragsänderung als angenommen.
4.7  Tritt der Kunde/die Kundin nach 4.4 vom Vertrag zu-
rück, findet § 651h Abs. 1 S. 2 und Abs. 5 BGB entspre-
chend Anwendung. Soweit erde und wind infolge des 
rücktritts des Kunden/der Kundin zur rückerstattung 
des reisepreises verpflichtet ist, hat erde und wind un-
verzüglich, auf jeden Fall innerhalb von 14 Tagen nach 
dem rücktritt, Zahlung zu leisten. Ansprüche des Kun-
den nach § 651i Abs. 3 nr. 7 BGB bleiben unberührt.

5. Rücktritt durch den Kunden/die Kundin, umbu-
chung, Ersatzpersonen
5.1  der Kunde/die Kundin kann jederzeit vor reisebe-
ginn von der reise zurücktreten. Maßgeblich ist der 
Zugang der rücktrittserklärung bei erde und wind. es 
wird dem Kunden empfohlen, den rücktritt schriftlich 
zu erklären.
5.2  Tritt der Kunde/die Kundin vom reisevertrag zurück, 
so verliert erde und wind den Anspruch auf den verein-
barten reisepreis, kann aber vom Kunden/von der Kun-
din eine angemessene entschädigung verlangen. dazu 
hat erde und wind die folgenden entschädigungspau-
schalen festgelegt, die sich nach dem Zeitraum zwi-
schen der rücktrittserklärung und dem reisebeginn, 
der zu erwartenden ersparnis von Aufwendungen von 
erde und wind und dem zu erwartenden erwerb durch 
anderweitige Verwendung der reiseleistungen in Pro-
zent des reisepreises, je nach rücktrittszeitpunkt des 
Kunden/der Kundin, wie folgt bestimmen:

bis zum 30. Tag vor reiseantritt               20%
ab 29. Tag bis 22. Tag vor reiseantritt     35%
ab 21. Tag bis 14. Tag vor reiseantritt     50%
ab 13. Tag bis 7. Tag vor reiseantritt       70%
ab 6. Tag bis 1. Tag vor reiseantritt         80%
ab reisebeginn / bei nichtantritt              90%.

dem Kunden/der Kundin bleibt es stets unbenommen, 
erde und wind bei pauschalierter Berechnung der Stor-
nierungsentschädigung nachzuweisen, dass erde und 
wind Schaden überhaupt nicht oder nur in wesentlich 
niedrigerer Höhe entstanden ist.
erde und wind behält sich vor, anstelle der Pauschalen 
eine höhere, konkrete entschädigung zu fordern und 
wird in diesem Fall nachweisen, dass ihr wesentlich hö-
here Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pau-
schale entstanden sind (z. B. bei Stornierung von Flug-
tickets) und kann die geforderte entschädigung unter 
Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und ei-
ner etwaigen, anderweitigen Verwendung der reiselei-
stungen konkret beziffern und belegen
5.3 ist erde und wind zur rückerstattung des reise-
preises nach einem rücktritt des Kunden/der Kundin 
verpflichtet, so hat sie unverzüglich, spätestens in-
nerhalb von 14 Tagen nach dem rücktritt des Kunden, 
rückzahlung an diesen zu leisten.
5.4 erde und wind kann keine entschädigung verlan-
gen, wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmit-
telbarer nähe unvermeidbare, außergewöhnliche um-
stände auftreten, die die durchführung der reise oder 
die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort 
erheblich beeinträchtigen.
5.5  ein rechtlicher Anspruch des Kunden/der Kundin 
auf umbuchungen besteht nicht. werden auf wunsch 
des Kundender Kundin dennoch nach der Buchung um-
buchungen (Änderungen hinsichtlich des reisetermins, 
des reiseziels, des Ortes des reiseantritts, der unter-
kunft oder der Beförderungsart) vorgenommen, kann 
erde und wind ein umbuchungsentgelt von bis zu 29 
euro erheben (es bleibt dem Kundender Kundin unbe-
nommen, nachzuweisen, dass erde und wind kein oder 
ein geringerer Schaden als in Höhe der genannten Pau-
schalen entstanden ist). nach vorheriger Mitteilung an 
den Kunden/der Kundin kann erde und wind auch ein 
anhand der konkret entstandenen Kosten ein umbu-
chungsentgelt berechnen und wird dem Kunden/der 
Kundin auf wunsch die Kosten beziffern und belegen. 
umbuchungen sind ausschließlich bis zum 35. Tag vor 
reiseantritt möglich. danach sind sie nur nach vorhe-
rigem rücktritt vom reisevertrag unter den vorgenann-
ten Bedingungen und bei gleichzeitiger neuanmeldung 
durch den Kunden/der Kundin möglich.
5.6  der Kunde/dieKundin kann innerhalb einer ange-
messenen Frist vor reisebeginn auf einem dauerhaften 
datenträger (z. B. per e-Mail) erklären, dass statt seiner 
ein dritter in die rechte und Pflichten aus dem reise-
vertrag eintritt. die erklärung ist in jedem Fall rechtzei-
tig, wenn sie erde und wind nicht später als sieben Tage 
vor reisebeginn zugeht. erde und wind kann dem ein-
tritt des dritten widersprechen, wenn dieser dritte die 
vertraglichen reiseerfordernisse nicht erfüllt. Tritt ein 
dritter in den Vertrag ein, haften er und der Kunde/die 
Kundin gegenüber erde und wind als Gesamtschuldner 
für den reisepreis und die durch den eintritt des drit-
ten entstehenden Mehrkosten. erde und wind darf eine 

erstattung von Mehrkosten nur fordern, wenn und so-
weit diese angemessen und ihr tatsächlich entstanden 
sind. er hat dem Kunden/der Kundin einen nachweis 
darüber zu erteilen, in welcher Höhe durch den eintritt 
des dritten Mehrkosten entstanden sind.
5.7  erde und wind empfiehlt dringend den Abschluss 
einer reiserücktrittskostenversicherung und den Ab-
schluss einer Versicherung zur deckung der Kosten 
einer unterstützung einschließlich einer rückbeför-
derung bei unfall, Krankheit oder Tod sowie einer Kran-
kenversicherung, die im Ausland gültig ist. erde und 
wind kann den Kunden/der Kundin bei der Suche nach 
einer solchen Versicherung unterstützen.

6.  Rücktritt und Kündigung durch Erde und Wind
6.1  erde und wind kann bis 21 Tage vor reiseantritt we-
gen nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl vom 
Vertrag zurücktreten und die reise absagen, wenn sie 
in der jeweiligen vorvertraglichen unterrichtung (z. B. 
reiseausschreibung) diese Zahl beziffert sowie den 
Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem vertraglich verein-
barten reisebeginn dem Kunden/der Kundin späte-
stens die rücktrittserklärung zugegangen sein muss, 
angegeben hat, und in der reisebestätigung die Min-
destteilnehmerzahl und späteste rücktrittsfrist angibt.
6.2  erde und wind kann vor reisebeginn vom Vertrag 
zurücktreten, wenn erde und wind aufgrund unver-
meidbarer, außergewöhnlicher umstände an der er-
füllung des Vertrages gehindert ist. erde und wind hat 
sodann den rücktritt unverzüglich nach Kenntnis des 
rücktrittsgrundes zu erklären.
6.3  Tritt erde und wind nach 6.1 oder 6.2 vom reisever-
trag zurück, verliert sie den Anspruch auf den verein-
barten reisepreis. Auf den reisepreis geleistete Zah-
lungen werden dem Kunden/der Kundin unverzüglich, 
spätestens innerhalb von 14 Tagen nach dem rücktritt 
von erde und wind, zurückerstattet.
6.4  Stört der Kunde/der Kundin trotz einer entspre-
chenden Abmahnung durch erde und wind nachhaltig 
oder verhält er sich in solchem Maße vertragswidrig, 
dass eine Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur 
vereinbarten Beendigung oder zum Ablauf einer Kündi-
gungsfrist mit ihm unzumutbar ist, oder sonst stark ver-
tragswidrig, kann erde und wind ohne einhaltung einer 
Frist den reisevertrag kündigen. dabei behält erde und 
wind den Anspruch auf den reisepreis abzüglich des 
wertes ersparter Aufwendungen und ggf. erfolgter er-
stattungen durch Leistungsträger oder ähnliche Vor-
teile, die sie aus der anderweitigen Verwendung der 
nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt. even-
tuelle Mehrkosten für die rückbeförderung trägt der 
Störer/die Störerin selbst.

7.  obliegenheiten des Kunden, abhilfe, Fristsetzung 
vor Kündigung des Kunden/der Kundin
7.1  der Kunde/der Kundin hat auftretende Mängel 
unverzüglich der örtlichen reiseleitung von erde und 
wind oder unter der unten genannten Adresse/Telefon-
nummer anzuzeigen und dort um Abhilfe innerhalb an-
gemessener Frist zu ersuchen. die Kontaktnummer be-
findet sich stets in der Buchungsbestätigung. Soweit 
erde und wind infolge einer schuldhaften unterlassung 
der Anzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, ist der Kun-
de/der Kundin nicht berechtigt, die in § 651m BGB be-
stimmten rechte geltend zu machen oder nach § 651n 
BGB Schadensersatz zu verlangen. Verlangt der Kunde/
der Kundin Abhilfe, hat erde und wind den reiseman-
gel zu beseitigen. Sie kann die Abhilfe verweigern, wenn 
sie unmöglich ist oder unter Berücksichtigung des Aus-
maßes des reisemangels und des wertes der betrof-
fenen reiseleistung mit unverhältnismäßigen Kosten 
verbunden ist. erde und wind kann in der weise Abhil-
fe schaffen, dass sie eine gleich- oder höherwertige er-
satzleistung erbringt. Kann erde und wind die Beseiti-
gung des Mangels verweigern und betrifft der Mangel 
einen erheblichen Teil der reiseleistungen, hat erde 
und wind Abhilfe durch angemessene ersatzleistungen 
anzubieten.
7.2 wird eine reise infolge eines Mangels erheblich be-
einträchtigt und leistet erde und wind innerhalb einer 
angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Kunde 
im rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den reise-
vertrag kündigen, wobei aus Beweisgründen die schrift-
liche erklärung empfohlen wird. der Bestimmung einer 
Frist durch den Kunden/die Kundin bedarf es ledig-
lich dann nicht, wenn die Abhilfe durch erde und wind 
verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe not-
wendig ist. wird der Vertrag vom Kunden/der Kundin 
gekündigt, so behält erde und wind hinsichtlich der 
erbrachten und der zur Beendigung der Pauschalreise 
noch zu erbringenden reiseleistungen den Anspruch 
auf den vereinbarten reisepreis; Ansprüche des Kun-
den/der Kundin nach § 651i Abs. 3 nr. 6 und 7 BGB blei-
ben unberührt. Hinsichtlich der nicht mehr zu erbrin-
genden reiseleistungen entfällt der Anspruch von erde 
und wind auf den vereinbarten reisepreis; insoweit be-
reits geleistete Zahlungen sind dem Kunden/die Kun-
din zu erstatten.

8.  Mitwirkungspflichten des Kunden
der Kunde/die Kundin ist verpflichtet, bei aufgetre-
tenen Leistungsstörungen im rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen über die Schadensminderungspflicht 
mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder 
gering zu halten. Hinsichtlich der reiseunterlagen gilt, 
dass der Kunde/die Kundin erde und wind zu informie-
ren hat, wenn er die erforderlichen reiseunterlagen 
nicht innerhalb der von erde und wind mitgeteilten 
Frist erhält.

9.  Nicht in anspruch genommene leistungen
nimmt der Kunde/die Kundin einzelne reiseleistungen, 
die ihm von erde und wind ordnungsgemäß angeboten 
wurden, aus ausschließlich von ihm zu vertretenden 
Gründen (z.B. vorzeitige rückreise, Krankheit) nicht in 
Anspruch, so besteht kein Anspruch auf anteilige rück-
erstattung des reisepreises. erde und wind wird sich 
bei den Leistungsträgern um erstattung der ersparten 
Aufwendungen bemühen und zahlt ersparte Aufwen-
dungen ohne Anerkennung einer rechtspflicht zurück, 
soweit sie von den Leistungsträgern tatsächlich zurück-
erstattet worden sind.

10.  haftungsbeschränkung des Reiseveranstalters
die vertragliche Haftung von erde und wind für Schä-
den, die nicht Körperschäden sind und nicht schuld-
haft herbeigeführt werden, ist auf den dreifachen rei-
sepreis beschränkt. diese Haftungsbeschränkung gilt 
nicht für Ansprüche, die nach Montrealer Übereinkom-

men gegeben sind.

11.  Informationspflichten über Identität des ausfüh-
renden luftfahrtunternehmens
erde und wind ist gemäß eu-VO nr. 2111/05 verpflichtet, 
den Kunden/die Kundin über die identität des jewei-
ligen Luftfahrtunternehmens sämtlicher im rahmen 
der gebuchten reise ggf. zu erbringenden Flugbeför-
derungsleistungen bei Buchung zu informieren. Steht/
stehen die ausführende Fluggesellschaft bzw. die aus-
führenden Fluggesellschaften zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht fest, so muss erde und wind diejenige/n 
Fluggesellschaft/en nennen, die die Flugbeförderung 
wahrscheinlich durchführen wird/werden und unver-
züglich sicherstellen, dass der Kunde/die Kundin un-
verzüglich Kenntnis der identität erhält, sobald diese 
feststeht bzw. diese feststehen. Gleiches gilt, wenn die 
ausführende Fluggesellschaft wechselt. die Liste der 
Fluggesellschaften mit einem Flugverbot in der eu ist 
auf der internetseite Opens external link in new win-
dowhttps://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/
air-ban_de und auf der internetseite von erde und wind 
einsehbar.

12.  Pass- und Visumerfordernisse, gesundheitspolizei-
liche Vorschriften
12.1  erde und wind informiert den Kunden/die Kundin 
über Pass- und Visumerfordernisse des Bestimmungs-
landes, einschließlich der ungefähren Fristen für die 
erlangung von Visa sowie gesundheitspolizeiliche For-
malitäten (z. B. polizeilich vorgeschriebene impfungen 
und Atteste), die für die reise und den Aufenthalt erfor-
derlich sind.
12.2  der Kunde/die Kundin ist verantwortlich für das 
Beschaffen und Mitführen der notwendigen reisedoku-
mente und muss selbst darauf achten, dass sein reise-
pass oder sein Personalausweis für die reise eine aus-
reichende Gültigkeit besitzt.
12.3  erde und wind haftet nicht für die rechtzeitige er-
teilung und den Zugang notwendiger Visa durch die je-
weilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde/die 
Kundin den reiseveranstalter mit der Besorgung beauf-
tragt hat, es sei denn, der reiseveranstalter hat gegen 
eigene Pflichten verstoßen und selbst die Verzögerung 
zu vertreten.

13.  Datenschutz
Über die Verarbeitung seiner personenbezogenen da-
ten informiert erde und wind den Kunden/die Kundin 
in der datenschutzerklärung auf der website und bei 
Kontaktaufnahme im datenschutzhinweis. erde und 
wind hält bei der Verarbeitung personenbezogener da-
ten die Bestimmungen des BdSG und der dSGVO ein. 
Personenbezogene daten sind alle daten, die sich auf 
eine Person persönlich beziehen (z. B. name, Anschrift, 
e-Mail-Adresse). diese daten werden verarbeitet, so-
weit es für die angemessene Bearbeitung ihrer Anfra-
ge, Buchungsanfrage, zur durchführung vorvertrag-
licher Maßnahmen oder für die Vertragserfüllung aus 
dem reisevertrag erforderlich ist. die datenverarbei-
tung ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b dSGVO zu den ge-
nannten Zwecken zulässig. die daten werden nicht an 
nichtberechtigte dritte weitergegeben. der Kunde/die 
Kundin hat jederzeit die Möglichkeit, die bei erde und 
wind gespeicherten daten abzurufen, hierüber Aus-
kunft zu verlangen, sie zu ändern oder zu löschen. die 
Löschung der personenbezogenen daten erfolgt, wenn 
der Kunde/die Kundin seine einwilligung zur Speiche-
rung widerruft, wenn die daten für erde und wind zur 
erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks 
nicht mehr erforderlich sind oder wenn ihre Speiche-
rung gesetzlich unzulässig ist. der Kunde/die Kundin 
hat alle sich aus der datenschutzerklärung ergebenden 
rechte nach Art. 15 bis 20, 77 dSGVO. Sofern personen-
bezogene daten des Kunden auf Grundlage von berech-
tigten interessen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f dSGVO ver-
arbeitet werden, hat der Kunde/die Kundin das recht, 
gem. Art. 21 dSGVO widerspruch gegen die Verarbei-
tung seiner personenbezogenen daten einzulegen, so-
weit dafür Gründe vorliegen, die sich aus seiner beson-
deren Situation ergeben. er/sie kann unter der Adresse 
erdeundwind@t-online.de mit einer e-Mail von seinem 
widerspruchsrecht Gebrauch machen oder erde & 
wind unter der unten genannten Adresse kontaktieren. 
Mit einer nachricht an erdeundwind@t-online.de kann 
der Kunde/die Kundin der nutzung oder Verarbeitung 
seiner daten für Zwecke der werbung, Markt- oder Mei-
nungsforschung widersprechen.

14.  Sonstiges, hinweise zur oS und Schlichtung
14.1  die unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat 
nicht die unwirksamkeit des gesamten reisevertrages 
zur Folge. Auf das gesamte Vertrags- und rechtsverhält-
nis zwischen dem Kunden und erde und wind findet 
ausschließlich deutsches recht Anwendung. Soweit der 
Kunde/die Kundin Kaufmann oder juristische Person 
des privaten oder des öffentlichen rechtes oder eine 
Person ist, die ihren wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthaltsort im Ausland hat, oder deren wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz 
von erde und wind vereinbart.
14.2  die europäische Kommission stellt eine Plattform 
zur Online-Streitbeilegung (OS) zur außergerichtlichen 
Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten 
für im elektronischen rechtsverkehr geschlossene 
reiseverträge bereit, die der Kunde/die Kundin unter 
https://ec.europa.eu/consumers/odr findet. Streitbei-
legung vor Verbraucherschlichtungsstelle: erde und 
wind nimmt an einem solchen freiwilligen Streitbei-
legungsverfahren nicht teil und ist gesetzlich hierzu 
nicht verpflichtet. ein internes Beschwerdeverfahren 
existiert nicht.

Reiseveranstalter: erde und wind – reisen und wan-
dern mit allen Sinnen, inh. Herbert Grabe, Bayerwald-
str. 33, d-93093 donaustauf, Telefon: (+49) 09403-969254, 
Telefax: (+49) 09403-969255, e-Mail: erdeundwind@t-on-
line.de, internetseite: www.erdeundwind.de, umsatz-
steuer-id gemäß § 27 a uStG: de173848450

Wesentliche Merkmale der Dienstleistung: 
reiseveranstaltung
Reiseveranstalter-haftpflichtversicherung: 
BernHArd Assekuranzmakler GmbH & Co. KG, Mühl-
weg 2b, 82054 Sauerlach, Tel. 08104 5429689
geltungsbereich: weltweit. Auf den reisevertrag findet 
deutsches recht Anwendung, siehe Ziffer 13.1 der AGB.


